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ErwGr

Erwägungsgrund 150 - Geldbußen

1 Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen bei Verstößen gegen diese Verordnung zu
vereinheitlichen und ihnen mehr Wirkung zu verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde befugt sein,
Geldbußen zu verhängen. 2 In dieser Verordnung sollten die Verstöße sowie die Obergrenze der
entsprechenden Geldbußen und die Kriterien für ihre Festsetzung genannt werden, wobei diese
Geldbußen von der zuständigen Aufsichtsbehörde in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller
besonderen Umstände und insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes und seiner
Folgen sowie der Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um die Einhaltung der aus dieser
Verordnung erwachsenden Verpflichtungen zu gewährleisten und die Folgen des Verstoßes
abzuwenden oder abzumildern, festzusetzen sind. 3 Werden Geldbußen Unternehmen auferlegt, sollte
zu diesem Zweck der Begriff „Unternehmen“ im Sinne der Artikel 101 und 102 AEUV verstanden
werden. 4 Werden Geldbußen Personen auferlegt, bei denen es sich nicht um Unternehmen handelt,
so sollte die Aufsichtsbehörde bei der Erwägung des angemessenen Betrags für die Geldbuße dem
allgemeinen Einkommensniveau in dem betreffenden Mitgliedstaat und der wirtschaftlichen Lage der
Personen Rechnung tragen. 5 Das Kohärenzverfahren kann auch genutzt werden, um eine kohärente
Anwendung von Geldbußen zu fördern. 6 Die Mitgliedstaaten sollten bestimmen können, ob und
inwieweit gegen Behörden Geldbußen verhängt werden können. 7 Auch wenn die Aufsichtsbehörden
bereits Geldbußen verhängt oder eine Verwarnung erteilt haben, können sie ihre anderen Befugnisse
ausüben oder andere Sanktionen nach Maßgabe dieser Verordnung verhängen.
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